
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Crottendorf (FwS) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Crottendorfhat am 08.10.2015 auf Grnnd von 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert
durch Att. 6 des Gesetz vom 02. April 2014 (SächsGVBI. S. 234) und § 15 Abs. 4 des
Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katash·ophensclmtz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBI. S. 245, 647), zuletzt geändert durch Att. 2
des Gesetzes vom 13.Februar 2014 (SächsGVBI. S. 47)

die nachfolgende Satzung beschlossen. 

§1
Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr 

(1) Die Gemeindefeuerwehr Crottendorf ist eine Einrichtung der Gemeinde ohne eigene
Rechtspersönlichkeit. Sie besteht aus den O1tsfeuerwehren Crottendorfund Walthers­
dorf.

(2) Die Gemeindefeuerwelu· fülui den Namen „Freiwillige Feuerwelu· Crottendorf'.
Die O1tsfeuerwehren führen die Namen
Ortsfeuerwehr Crottendorf und Ortsfeuerwelu· Walthersdorf.

(3) Neben den aktiven Abteilungen der Feuerwehren bestehen Jugendfeuerwelu·en, die in
Jugendgruppen und Frauengruppen gegliede1t sein können. In den O1tsfeuerwehren
können Frauengrnppen sowie Alters- und Ehrenabteilungen gebildet werden.

(4) Die Leitung der Gemeindefeuerwehr obliegt dem Gemeindewehrleiter und seinem
Stellve1ireter; in den Ortsfeuerwelu·en dem Ortswehrleiter und seinem Stellvertreter.
Bei melu·eren Stellvertretern ist die Reihenfolge der Ve1tretung festzulegen.

§2
Aufgaben der Feuerwehr 

(1) Die Feuerwehr hat bei Bränden, Notständen, Unglücksfällen und außergewöhnlichen
Wetter- und Naturereignissen Hilfe zu leisten und den Einzelnen sowie das Gemein­
wesen vor dadurch drohenden Gefahren zu schützen. Zur Rettung von Menschen und
Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen hat die Feuerwehr Hilfe zu leisten. Im Übrigen
gilt § 1 SächsBRKG.






















